
neten stauchen Einrichknng nicht. Kanu sich der einzelne 
Betriebener in dieser Beziehung kein Gehör verschaffen, so 
wende er sich an seinen Prinzipal und veranlasse dieser!: an hö­
herer S. eile vorstellig zu werden. Abhilfe thut in dieser Be­
ziehung dringend noth. daher beherzige.jeder unserer geehrten 
Leser diese Bitte. R..

— Hrerzn bemerk: die Redaction der ..Umschau", daß 
jeder Gavccbtteibende Anspruch auf schriftliche amtliche Mit­
theilung amtlicher Anordnungen speziell für feine Brennerei 
hat und nur mündliche Anordnungen unstatthaft find. Aller­
dings muß es sich auch um wirkliche amtliche neue Anord­
nungen handttn.

ZuÄcrstcuer.

Aus der 01. ordentlichen Versammlung de» Bravmchwcig- 
Hannoverschen Zweigvcreins für Rübenzuckcrfabri!alion 

votu 28. Ükove'.mber 1891.

In die T'ge-Svrdnnng eintretend tragt zunächst der Ge­
neralsekretär des Zweigchercinch Herr Julius Seeliger 
<Brannschwcig) den GetchäftSbericht vor, welchem wir folgen­
de Puukie entnehmen: Der AnSschuß hat sich mit der von 
der Zuckerfabrik Vicnexburg angeregten Frage bezüglich der 
Entnahme von Proben aus den unter Beglcitscheineonttole 
amtlich bereits abgefertigten Zuckerfcndnngen beschäftigt, ist 
aber zu dem Entschlüsse gekommen, die Angelegenheit fallen 
zu lassen, weil eine Verfolgung derselbe ohne Zweifel nur 
dahin führen würde, überall da, wo eine mildere Praxis ob­
walte. diese zu beseitigen, rc.

Auf Veranlassung des Vereinsdircctorinms find die Fa­
briken um Auskunft ersucht worden, ob das Tabak- und 
Cigarrenrauche n in denselben geduldet bezw gestattet 
weroe. Der bei Weitem größere Theil der BereinLmitglicder 
hat die erbetene Auskunft ertheilt. Hiernach ist das Rauchen 
offiziell erlaubt in keiner Fabrik, in einer Anzahl von 
Fabriken wird es aber unter gewissen Einschränkungen gedul­
det, während es in den meisten Fabriken streng verboten 
ist. Inzwischen ist durch Verfügung des preußischen Herrn 
Finanzministers den Stenerbeamten das Rauchen in den 
Fabriken verboten worden. Wenn sich diese Verfügung na­
turgemäß auch nur auf die Fabrittn der preußischen Monar­
chie erstrecken kann, so darf doch erwartet werden, daß die 
anderen deutschen Staaten demnächst ein gleiches Verbot er­
lassen werden. Es muß für durchaus nothwendig erachtet 
werden, daß ausnahmslos jede Fabrik das Rauchverbot in 
die Arbeitsordnung aufnimmt, denn nur in solchen! Falle

ReichSgsrrchtserLcnntrns; vsur !3. Juli 
Berechnung der Gerichtsgebühren in Strafsachen, 
wenn nn Fall einer Zolldesraude an Stelle der 
Einziehung des desrandirten Gegenstandes aus 

Ersatz des Werthes erkannt ist.
Gerichtskostengesetz §. 62.

In der Strafsache wider die Scidensabrikanten 1) W. M., 
2- K. W., 3) A. E., sämmtlich in K-, wegen Zolldesraude, 

hat das Reichsgericht. Erster Strafsenat, auf die Eingabe 
der Angeklagten M. und W. vom 23. Mai 1891, betreffend 
Beschwerde über den Kostenansatz in der Revisionsiustanz, 
am 13. Juli 1891

in Erwägung, daß die Angeklagten nach Verwerfung dee Re­
vision rechtskräftig wegen Zolldesraude jeder zu einer Geld­
strafe von 1083 Mk. 68 Pf. und an Stelle der nicht voll- 
ziehbaren Einziehung der desrandirten Gegenstände zum Er­
sähe des Werthes derselben im Betrage von 6115 Mk

läßt sich die niinisterielle Verfügung mit praktischem Erfolge 
durchführen.

Zölle.
Der Bundesrath hat in seiner Sitzung vorn 5. No­

vember 1891 — K 506 der Protokolle — beschlossen, den 
obersten Landesfinanzbchörden allgemein die Befugnis; beizu­
legen, Zollerlaß für solche Gegenstände eintreten zu lassen, 
welche nach der Verzollung in dem RevisionSranm ader in 
dessen Nähe vor den Augen der Zollbeamten zu Grunde 
gehen.

Aus der Sitzung der Handelskammer zu Leipzig 
vom 23. Oktober 1891.

Dem Bnndesrath liegt ein Gesuch des Inhalts vor, daß 
im Interesse der einheimischen Fabrikation von Aether und 
Essenzen mit Rücksicht aus die gegenwärtige Steuerbelastung 
des Branntweins der Eingangs zoll für Aether aller 
Art und Essenzen angemessen erhöht werden möchte. Von 
den Königlichen Ministerium des Innern war die Kammer 
zur Abgabe einer gutachtlichen Äußerung aufgefordert worden.

Der Zoll- und Steneransschuß hat aus der Vernehmung 
mit Fachleuten die Ueberzeugung gewonnen, daß es sich in 
der That um einfache Ausgleichung der inneren Steuer handle 
und daß die jetzige Ungleichheit, welche die Industrie schwer 
schädigt, nur aus einem Uebersehen zu erklären sei. Auf sei­
nen Antrag hat der Herr Vorsitzende befürwortenden Bericht 
erstattet. Namens des Ausschusses berichtet nunmehr Herr 
Reißig hierüber und bittet die Kammer, diesen Bericht nach­
träglich zu genehmigen. Dies geschieht einstimmig.

Erlaß des Kaiscrl. Ministeriums zu Straßbnrg i.E. 
von: 16. Oktaber 1891 Nr. II!. 7651.

Es wird bestimmt,
1. daß die aus Grund des Erlasses des ReichSkanzlcramts 

vom 22. März 1872 durch Verfügung vom 5. Juni 1872 
Nr. I. 8827 für den Hausirhondel im Grenz- 
bezirke mit Zeugen ganz oder theilweise aus 
Baumwolle und Wolle angeordnete Spezmlcontrole 
in Wegfall kommt und statt dessen auch bei Zeugwaa- 
ren der gedachten Art eine einfache Genehmigungsbe- 
scheinignng durch das Hauptamt ausgestellt wird:

2. daß die seither für seidene und halbseidene Zeugstosse 
zugelassene Ausnahme von dem Verbote des § 124 Ab­
satz 2 des BereinSzvllgesetzes zurückgezogen wird.

der Mgaöen.
42 Ps solidarisch vcrnrtheilt sind und der Kostenberechnung 
der Revisionsinstanz, sowohl die Desrandationsstrafe als 
auch der Betrag des Werthsersatzes zum Grunde gelegt ist, 
hiergegen aber die Angeklagten verlangen, die Werthsersatz- 
snmme bei der Kostenberechnung außer Betracht zu lassen, 

in Erwägung, daß nach ß. 59 des Kostengesetzes vom 18. 
Juni 1878 R.-G-Bl. 141 in Stafsachen „die rechtskräff 
tig erkannte Strafe" den Maßstab für die Höhe der Gerichtsge­
bühren giebt und im klebrigen für die Bemessung der Hö­
he der Kosten der Revisionsiustanz die 62, 651. o. maß­

gebend sind,
in 'Erwägung, daß im tz. 62 l. e, als Strafen aufgeführt sind: 

Geldstrafen, Freiheitsstrafen, Verweis und Verlust der bür­
gerlichen Ehrenrechte, somit in Frage steht, ob die gegen 
den Angeklagten erkannte Erlegung des Werthes der defran- 
dirtcn Gegenstände im Betrage von 6115 Mk. 42 Pf. als 

. Geldstrafe im Sinne der gedachten Gcsetzesstelle anzusehen ist,


